
Stadt Kremmen

Beschluss
Öffentlich :Ja

Amt/Geschäftszeichen Datum  Drucksache-Nr.:01-110-2020
Federführendes Amt :Hauptamt 25.06.2020

Beratungsfolge

Gremium/Ausschuss Termin Genehmigung Stimmverhältnis J N E

Stadtverordnetenversammlung 09.07.2020 abweichend mehrstimmig 8 7 1

Betreff:
Beratung und Beschluss: Zuschuss für die Seelodge zur Einstellung eines Rettungsschwimmers

Beschluss zur Vorlage

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kremmen beschließt, der Seelodge
Kremmen GmbH einen Zuschuss von 4.000  zu gewähren. Der Zuschuss wird
ausgezahlt, wenn durch die Firma Seelodge Kremmen GmbH gewährleistet wird,
dass die Badestelle Kremmen bis einschließlich 13.09.2020 für mind. 5 Tage in der
Woche für die Öffentlichkeit zugänglich ist und in diesen Zeiten ein
Rettungsschwimmer zur Verfügung steht. Die Zahlung des Zuschusses erfolgt in 2
Monatsraten. Des Weiteren darf für Besucher mit Hauptwohnsitz in Kremmen und
seinen Ortsteilen nur maximal ein ermäßigter Eintrittspreis (aktuell 1,50 ) erhoben
werden.  

Beratungsergebnis:
Gremium: Sitzung am: TOP :

Anz. Mitgl. : 19 dav. anwesend: 16 Ja: 8 Nein: 7 Enthalt.: 1

Laut Besch.vorlage :  Abweichender Beschl.:x

eingebracht durch :Bürgermeister/Fraktion UWG/LGU/SPD

Bearbeiter :Frau M. Nebel

.................................................................
Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung



Problembeschreibung/Begründung

Sommerzeit - Badezeit. So belebend solch ein Bad ist, in der Natur lauern erhebliche
Gefahren. Lt. Mitteilungsblatt des KSA kommt es immmer wieder zu folgeschweren
Badeunfällen. Dem Betreiber obliegt die Verkehrssicherungspflicht (wie z.B. die
Kontrolle des Gewässergrundes und der ausreichenden Wassertiefe) und die
Haftungspflicht (z.B. Beaufsichtigung der Badestelle).

Um den Kremmener Bürgern auch in diesem Jahr das Baden zu ermöglichen, sollte
der Seelodge Kremmen GmbH ein Zuschuss für den Einsatz eines
Rettungsschwimmers gewährt werden.

gez. M. Nebel
Hauptamtsleiterin

    

Finanzielle Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen? Ja

Gesamtkosten der Maßnahmen: 4.000,00 Jährliche Folgekosten :  

Finanzierung Objektbezogene
Eigenanteil :  Einnahmen (Zuschüsse) :  

Haushaltsbelastung :  jährlich : Ja

Veranschlagung : Nein
mit :  
Produktsachkonto :
im Ergebnishaushalt : im Finanzhaushalt :

..................................... ..............................................


